
 
 
 
Ab Montag, 21. September 2020, gelten für 
Gottesdienste folgende Maßnahmen verbindlich: 
 

• Mindestabstand 1 Meter (außer Angehörige des 
selben Haushaltes). 
 

• Der Mund-Nasen-Schutz ist während des gesamten 
Gottesdienstes zu tragen. 
 

• Der Gesang ist zu reduzieren. 
 

• Bei Gottesdiensten im Freien sind Sitzplätze für alle 
zur Verfügung zu stellen. 
 

• Einhaltung der Hygienemaßnahmen, insbesondere 
Desinfektionsmittel. 

 
Bezügl. Begräbnisse in unserer Pfarre gilt die letzte 
Fassung der „Rahmenordnung der Österreichischen 
Bischofskonferenz zur Feier öffentlicher Gottesdienste“ 
vom 20. Juni 2020, wonach in einer Aufbahrungshalle 
(= außerkirchlicher Bereich) die staatlichen Vorgaben 
gelten. 
 


